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Betreff: 
Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Wasserverbrauchs bei Notständen in der 
Wasserversorgung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Eltville am Rhein erlässt eine eigene Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkun-
gen des Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung  
 
Sachverhalt: 
Zur Vorbereitung einer Gefahrenabwehrverordnung bei Trinkwasserknappheit hat die Stadt Oe-
strich-Winkel eine Anfrage an den HSGB gesendet. Der HSGB lehnt eine eigenständige Verordnung 
ab und verweist auf eine bestehende Gefahrenabwehrverordnung auf Seiten des RP Darmstadt. 
Diese Verordnung stammt vom 28.06.1993.  
 
Daraufhin hat sich Rheingauwasser direkt mit dem RP Darmstadt bezüglich der Anwendung der be-
stehenden Gefahrenabwehrverordnung abgestimmt und hinsichtlich des Inkrafttretens der Gefah-
renabwehrverordnung bei Trinkwassernotstand Rücksprache mit dem RP gehalten. Die Gefahren-
abwehrverordnung tritt nur bei einem flächendeckenden Trinkwassernotstand in gesamten Zustän-
digkeitsgebiet des RP Darmstadt in Kraft. Eine Aktivierung z.B. nur für den Rheingau-Taunus-Kreis 
ist nicht möglich.  
 
Das RP Darmstadt begrüßt die Einführung von Gefahrenabwehrverordnungen auf kommunaler 
Ebene und sieht darin ein wirksames Handlungsmittel. Die Kommunen Oestrich-Winkel, Schlangen-
bad und Walluf haben bereits eine solche Gefahrenabwehrverordnung beschlossen. 
 
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
keine 
 
 
Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
Der sparsame Umgang mit Trinkwasser in Zeiten des Notstandes, um das Lebensmittel „Wasser“ 
für die Bevölkerung zu sichern. 
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Anlage(n): 
(1) Gefahrenabwehrverordnung über Trinkwassernotstand 
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